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M/77ï7L£/iVGfiV - COMM£W7C4r/OAS

Forstrechtliche Entscheide des Bundesgerichts

Zusammengestellt und kommentiert von (Ferrrer ScAärer Oxf.: 93:(494)

(Kantonales Oberforstamt, CH-8090 Zürich)

Rodung von Ufervegetation (Art. 21 NHG)' Fall «Altenrhein» — Kanton St. Gallen
Bundesgerichtsentscheid vom 17. April 1985,

veröffentlichtim Schweiz. Zentralblatt (1986) 9: 399 ff.

Aus dem Tatbestand:

A. Die F. AG ist Eigentümerin der in der Gemeinde Thal gelegenen Parzellen GB
Nrn. 747 und 749 sowie von Nr. 748, von welcher die Parzelle Nr. 748a abgetrennt
worden ist. Die Grundstücke liegen am westlichen Rand des Naturschutzgebiets Alten-
rhein. Ein Vorstoss aus Naturschutzkreisen, die Parzellen Nrn. 747, 749 sowie eine wei-
tere Parzelle in das Schutzgebiet einzubeziehen, drang nicht durch.

Die F. AG will die Parzellen Nrn. 747 und 749 überbauen. Am 19. August 1980 ge-
nehmigte der Gemeinderat Thal den Überbauungsplan Dammweg/Dorfstrasse, der die

Möglichkeit der Überbauung der Parzellen Nrn. 747 und 749 sowie der Parzelle Nr. 750
und die Erschliessung über Nr. 748a sicherstellen soll. Der Regierungsrat genehmigte den
Überbauungsplan am 16. März 1982. Er behielt dabei die Vorschriften des Bundes-
gesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG: SR 451) vor und
führte aus, soweit bei einer Überbauung durch Aufschüttungen Ufervegetation im Sinn

von Art. 21 NHG beseitigt werden müsse, bleibe die Bewilligung des Volkswirtschafts-
départements nach Art. 22 NHG vorbehalten.

B. Die F. AG ersuchte hierauf das Volkswirtschaftsdepartement, es sei ihr die Auf-
schüttung der Parzellen Nrn. 747, 749 und 748a entsprechend dem Überbauungsplan
Dammweg/Dorfstrasse zu bewilligen. Das Departement gab diesem Ersuchen statt. Der
Regierungsrat hob jedoch auf Rekurs des Schweizerischen Bundes für Naturschutz hin
nach Einholung eines Gutachtens die Verfügung des Departements auf und verwei-
gerte die Aufschüttungsbewilligung.

Z)/e von r/er F. ,4 G A/ergegen e/Aoôe«e Ke/Tvaten^er/cArsAescAvrerr/e A«/ rte Farct/es-

ger/cA/ aAgew/ese«.

' Fw-S/'v gedruckt sind die Zusammenfassungen und Kommentare des Autors, die Auszüge
aus den Urteilen des Bundesgerichts erscheinen in gewöhnlicher Schrift.

Schweiz. Z. Forstwes., 7J9 (1988) 4: 299—311 299



Aus den Urteilserwägungen :

3. a) Vorerst ist zu prüfen, ob die Vegetation auf den Parzellen der Beschwerdefuhre-

rin, welche durch die für die Überbauung notwendige Aufschüttung beseitigt würde,
Ufervegetation im Sinn von Art. 21 NHG darstellt. Art. 21 NHG (in der Fassung vom 1.

Juli 1966) lautet:

Art. 21 Ufervegetation

Die Ufervegetation (wie Schilf- und Binsenbestände usw.) der öffentlichen Gewässer darf weder ge-
rodet noch überschüttet noch auf andere Weise zum Absterben gebracht werden.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist für das Vorliegen von Ufervegeta-
tion im Sinn dieser Bestimmung massgebend, dass die betreffenden Pflanzen im Ufer-
bereich, das heisst im Übergangsbereich zwischen Wasser und Erde, wachsen. Die einzel-
nen vorhandenen Pflanzenarten sind für sich allein nicht entscheidend. Es ist vielmehr
darauf abzustellen, ob sie sich im Schwankungsbereich des Spiegels eines stehenden oder
fliessenden Gewässers befinden. Dabei dürfen auch hohe Wasserstände berücksichtigt
werden, wie sie in gewissen Abständen vorkommen: Hingegen sind aussergewöhnliche,
nur ganz selten vorkommende Hochwasserstände ausser acht zu lassen (BGE 110 1b 118

f., mit Hinweisen).
Im Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (SR 814.01, AS 1984

1122) wurde auch das Natur- und Heimatschutzgesetz geändert. Es wurden neu Art. 18

Abs. Ibis und Abs. Iter eingefügt, und Art. 21 wurde wie folgt neu gefasst:

Art. 21 Ufervegetation

Die Ufervegetation (Schilf- und Binsenbestände, Auenvegetationen sowie andere natürliche
Pflanzengesellschaften im Uferbereich) darf weder gerodet noch überschüttet noch auf andere
Weise zum Absterben gebracht werden.

Mit dieser neuen Fassung sollte die Erläuterung des Begriffs «Ufervegetation» um-
fassender und anschaulicher gestaltet werden (Botschaft des Bundesrates vom 31. Okto-
her 1979, BB11979, III 830). Zusammen mit der Streichung des einschränkenden Zusatzes
«der öffentlichen. Gewässer» und der Ergänzung des Art. 18 bringt die Gesetzesänderung
zum Ausdruck, dass die für das Überleben bedrohter Tier- und Pflanzenarten wichtigen
Standorte, zu denen — wie der neue Art. 18 Abs. Ibis ausdrücklich sagt — auch Ufer-
bereiche zählen, im öffentlichen Interesse wirksamer als bisher geschützt werden sollen.
Diese Standorte bieten «besonders vielfältigen Lebensgemeinschaften eine unerlässliche

Lebensgrundlage und bilden ein Gegengewicht zu der von Technik und Zivilisation sehr
stark geprägten Landschaft. Sie erfüllen im intensiv genutzten Naturhaushalt zudem eine

wichtige biologische Ausgleichsfunktion» (Botschaft des Bundesrates, a.a.O., S. 830).
b) Die streitbezogenen Parzellen befinden sich im Uferbereich des Bodensees. Aus

den Expertenberichten geht hervor, dass ein bemerkenswerter Reichtum an verschiede-

nen Arten und Pflanzen vorhanden ist. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist
daher weiter zu prüfen, ob die Pflanzen im Schwankungsbereich des Bodensees wachsen.

Im Aufschüttungsplan ist im südöstlichen Bereich der Parzelle Nr. 749 auf der Grenze
zu Parzelle Nr. 747 die Terrainhöhe mit 396,7 m über Meer angegeben. Anlässlich des

vorinstanzlichen Augenscheins vom 5. Juli 1983 lag die Parzelle 749 zum grössten Teil
unter Wasser. Gemäss dem in Rorschach gemessenen Pegelstand erreichte der Wasser-
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stand an jenem Tag die Höhe von 396,62 m. Die hieraus vom Kanton gezogene Folge-

rung, es sei anzunehmen, dass bei einem Pegelstand von 396,6 m die Parzelle 749 unter
Wasser stehe, ist daher naheliegend. Gemäss der Zusammenstellung der Pegelablesun-

gen der Jahre 1952 bis 1984 wurde der Stand von 396,6 m zwanzigmal erreicht oder über-
schritten. Die Überflutung stellt sich somit nicht nur bei seltenen Höchstwasserständen,
sondern mehr oder weniger regelmässig ein. Selbst wenn man annehmen wollte, eine

Überflutung trete erst bei einem Pegelstand von 397,00 m ü. M. ein, so zeigt sich, dass

die Parzelle Nr. 74 durchschnittlich einmal in drei Jahresperioden unter Wasser steht.
Gemäss den Messungen wurde der Pegelstand 397,00 m ü. M. in den Jahren 1952 bis
1984 elfmal überschritten. Auch eine derartige Überflutungshäufigkeit genügt nach der

bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Annahme, die Vegetation liege im Schwan-

kungsbereich des Seespiegels.
Nach dem Gesagten stellen die Pflanzen auf den Parzellen der Beschwerdeführerin

Ufervegetation im Sinne von Art. 21 NHG dar.

4. Laut Art. 22 Abs. 2 NHG darf die Ufervegetation nur beseitigt werden, wenn
öffentliche Interessen dies ez/orc/e/-«. Nach dieser Formulierung muss es sich dabei um
öffentliche Interessen von ganz besonderem Gewicht handeln: Private Interessen vermö-

gen die Beseitigung nicht zu rechtfertigen. Das Natur- und Heimatschutzgesetz will viel-
mehr die Ufervegetation, welche selten gewordenen Tier- und Pflanzenarten Lebens-

räum bietet, in wirksamer Weise schützen. Die Beschwerdeführerin macht neben ihren
privaten Interessen das öffentliche Interesse an der Realisierung des Überbauungsplans

Dammweg/Dorfstrasse geltend. Die Verwirklichung dieses Plans, der von der Gemeinde
beschlossen und vom Regierungsrat genehmigt worden ist, liegt grundsätzlich im öffent-
liehen Interesse. Es kann indessen nicht ohne weiteres angenommen werden, die Schaf-

fung von Bauland stelle ein öffentliches Interesse dar, das den Eingriff in die Ufervegeta-
tion rechtfertigt. Für das Forstpolizeirecht hat das Bundesgerichl entschieden, eine Wald-

rodung sei zur Schaffung von Bauland zulässig, wenn es sich um Gemeinden mit sehr

hohem Waldanteil handelt, die keine Möglichkeit zu einer gewissen baulichen Entwick-
lung haben; es hat aber vorausgesetzt, dass dieses Bedürfnis zur Beanspruchung von
Wald durch die Ortsplanung Uberzeugend nachgewiesen wird (BGE 103 Ib 51, mit Hin-
weisen To// «H?z?Z/zô«e» ScAwe/z. Z. FbrVweie«, 7950 3569. Ob ähnliche Überlegungen
auch für den Bereich der Ufervegetation gelten, erscheint fraglich, da diese einen wesent-
lieh kleineren Bestand aufweist und sie auch nicht ohne weiteres wieder «aufgeforstet»
werden kann.

Die Übersicht über die unÜberbauten Bauzonenflächen im Gebiet von Altenrhein
Iässt erkennen, dass jedenfalls nicht gesagt werden kann, es stünde kein Land mehr für
eine angemessene bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde zur Verfügung. Ohne Ein-
bezug der strittigen Parzellen Nrn. 747 und 749 steht in der Einfamilienhauszone eine

Fläche von über 11 000 irF zur Verfügung. In der zweigeschossigen Wohnzone fur Mehr-
familienhäuser weisen die unÜberbauten Parzellen Nrn. 446, 754 und 758 ein Ausmass

von über 19 500 mri auf. Weitere nicht überbaute Flächen stehen in der Wohn- und Ge-

werbezone sowie in der Wohnzone für dreigeschossige Überbauungen zur Verfügung.
Unter diesem Gesichtswinkel kann demnach kein überwiegendes öffentliches Interesse

an der Beseitigung der Ufervegetation zur Gewinnung von Bauland bejaht werden.
Die Beschwerdeführerin weist freilich daraufhin, dass sie nicht auf die unÜberbauten

Liegenschaften, die ihr nicht gehörten, greifen könne; auch bezweifelt sie, ob auf der Par-

301



zelle Nr. 446, die im Eigentum der Ortsbürgergemeinde steht, je Wohnbauten erstellt
werden. Doch übersieht sie dass es für die Beurteilung der Frage, ob genügend Bau-
landreserven vorhanden sind, nicht entscheidend auf die Eigentumsverhältnisse ankom-
men kann.

Bei dieser Sachlage kann klarerweise nicht gesagt werden, zur baulichen Entwicklung
der Gemeinde müsse notwendigerweise auf die vom Bundesrecht geschützte Ufervege-
tation gegriffen werden. Der Regierungsrat hat daher zu Recht eine Ausnahmebewilli-
gung für die Beseitigung der Ufervegetation abgelehnt. Öffentliche Interessen, welche die
Rodung erfordern und die Aufschüttung des Landes gestatten würden, liegen nicht vor.
Auch kann nicht von einer Verletzung der Rechtsgleichheit gesprochen werden. Denn
das westlich angrenzende Gebiet wurde zu einer Zeit aufgeschüttet, als die Ufervegeta-
tion noch nicht geschützt war. Andere aufgeschüttete Flächen sind vom Ufer weiter ent-
fernt als die Grundstücke der Beschwerdeführerin.

5.

Es ist ferner unerheblich, in welcher Zone die Parzellen der Beschwerdeführerin
gelegen haben. Ebenso wie die Zuweisung einer Waldparzelle zur Bauzone an der Wald-
qualität nichts zu ändern vermag (BGE 108 Ib 383 TM «Posewitz» ScPwetz. Z. Porst-

wesen 7954 577,104 Ib 236 Erw. b, 101 Ib 315f., mit Hinweisen), bleibt auch der Pflanzen-
wuchs Ufervegetation im Sinn von Art. 21 NHG, unabhängig von der Zoneneinteilung.
Im übrigen kann die Beschwerdeführerin weder unter dem Gesichtswinkel von Treu und
Glauben noch unter dem Aspekt der Eigentumsgarantie nach Art. 22ter BV verlangen,
dass ihr Land dauernd in jener Zone verbleibt, in die es einmal eingewiesen worden ist,
und dass dessen Nutzungsmöglichkeit nicht verändert wird (BGE 107 la 36 Erw. 3a, mit
Hinweisen).

Kommentar zum Entscheid «Altenrhein»:

7« Po// A/tenrPein — einem das Ataur- und T/e/maiscfeizgeseiz PetreJ/enden Pnisc/teid —

ziept das Stmcfesger/cPi interessante Para//e/en zumJorst/icPen PodungsrecPt.
Ais Ra/d ge/ten gemäss Art. 7 APs. 2 der Ferordnung zum Porsipo/izeigesetz aucP U/er-

gePö/ze. .Sïnd sie JedocP von iPrer AusdePnung Per zu P/ein oder wegen zu iücktger Fegetaiion
nicpf a/s JFa/d im Sinne der ForstgesetzgePung zu PeiracPten, müssen die im /V77G zum ScPutze

der U/ervegetation ßu/ges/e//ien Artikel angewendet werden. DaPei ge/ten Peute die mit dem

/nPra/ttreten des Umwe/tscPutzgesetzes am 7. Januar 795J erweiterten PcPutzPest/mmungen
(ÎVTPGArt. 75 APsatz 7Pis und 7 ter, Art. 27).

Der PntscPeid entPä/t einmal eine Dejmirion des ßegrj//s U/ervegetation (P. J. ajundp).
Damit U/ervegetat/on gerodet werden Pann, ist äPn/icP der PodungsPewi//;gung im Porst-

recPt eine AusnaPmePewi/Pgwng nöt/g. DaPei ist aPer ein nocP strengerer MasssfaP anzuwenden

a/sJurPodungsPew/7/tgungen, da die U/ervegetation einen wesent/icP P/eineren Pestand au/weist
und sie aucP niePt oPne weiteres wieder aufgeforstet werden Pann» (Ï. 4). Diese Argumen-
tationsweise er/auPt es unter Umständen aucP PeiPodungsPegePren im Raid, die Se/tenPeit Pe-

stimmter Fegetations/ormen a/s Argument PeranzuziePen. Peurtei/ungsPi//en Pönnen daPei

nePst AaturscPutzinventaren aucP vegetationsPund/icPe Au/naPmen üPer das ganze Pantons-
gePiet sein.

IF/e im /orst/icPen PodungsrecPt innerPa/P der ßauzone /iegende PestocPungen dem

PodungsverPot unterliegen, so gi/t dieses grundsätz/icPe PodungsverPot gemäss Aatur- und

7/eimatscPutzgesetz aucPJtir innerPa/P derßauzone vorkommende U/ervegetation (Ï. 5).
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Rodung einer Uferbestockung (Art. 26 FPolV, Art. 24, 25 Fischereigesetz)
Fall «Heiligenschwil» — Kanton St. Gallen

Bundesgerichtsentscheid 111 Ib 308, vom 17. Dezember 1985

Aus dem Tatbestand:

B. ist Eigentümer der landwirtschaftlichen Parzelle Nr. 1261 in Heiligenschwil,
Niederglatt SG. Durch dieses Grundstück fliesst ein Bächlein mit Uferbestockung vom
Gütersträsschen in nördlicher Richtung und mündet in den Heiligenschwilbach. Im
Unterlauf des Bächleins wurde in früheren Jahren eine Stecke von 30 oder 40 m einge-
doit, das heisst in ein Rohr gefasst. Auch der Oberlauf des Bächleins beim Gütersträss-
chen war vor einiger Zeit eingedolt worden; in der Folge wurde er auf einer Länge von
etwa 30 m mit Aushubmaterial zugedeckt. Im Verlaufe der Jahre 1982 und 1983 dolte B.

auch den mittleren, bisher offen geführten Abschnitt von 35 oder 40 m Länge ein. Dabei
entfernte er die Bäume und Sträucher der Uferpartie und schüttete das Bachbett teilweise
zu. Alle diese Veränderungen wurden ohne Bewilligung vorgenommen.

Das Finanzdepartement des Kantons St. Gallen verfügte am 24. Februar 1984

gestützt auf die Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Fischerei vom 14. Dezember
1973 (FG), B. werde die nachträgliche Bewilligung für die Eindolung des Bachlaufs und
für die Uferrodung verweigert, und es verpflichtete ihn zur Wiederherstellung des gesetz-
massigen. Zustandes. In teilweiser Gutheissung eines Rekurses entschied der Regierungs-
rat des Kantons St. Gallen am 5. März 1985, diejenigen Veränderungen, die B. vor Inkraft-
treten des Fischereigesetzes, das heisst vor dem 1. Januar 1976, vorgenommen habe,
seien nicht bewilligungspflichtig und könnten daher belassen werden; hingegen sei für
die nach diesem Zeitpunkt erfolgten Eingriffe eine Bewilligung gemäss Art. 24 FG erfor-
derlich, die gemäss Art. 25 Abs. 2 FG nicht erteilt werden könne.

D/e vom cfogege« e/AoAene Fewa/tongsgencfefescftwercfe //a? tfas Äjmrfes-
ger/cfe aögew/ese«.

Aus den Urteilserwägungen :

4. Der Beschwerdeführer hat die Uferbestockung des Bächleins ohne Bewilligung
entfernt. Die Vorinstanz sieht darin eine Verletzung von Art. 24 Abs. 1 und 2 lit. d FG,
we/cAe imter anderem t/ferrorfan^en oA«e scArj/l/ZcAe 5ew/7/(gw«g- untersage«.

Anderseits geniesst Waldwuchs bereits den Schutz der Forstpolizeigesetzgebung des

Bundes (Art. 31 FPolG und Art. 24 ff. FPolV). Über das gegenseitige Verhältnis dieser
beiden. Normgruppen ist den Materialien des jüngeren FG kein Hinweis zu entnehmen.
Doch ergibt sich aus Art. 21 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom
1. Juli 1966 (NHG) und aus der Botschaft des Bundesrates vom 12. November 1965 zu
diesem Gesetz (BBI 1965 III S. 109), dass der Bundesgesetzgeber aus der Perspektive des

Naturschutzes der Ufervegetation einen komplementären Schutz verschaffen wollte, der
den durch das Forstrecht gewährleisteten Schutz ergänzen soll. Durch die Gesetzgebung
über den Naturschutz soll also die Ufervegetation insoweit geschützt werden, als sie nicht
bereits durch die Forstgesetzgebung geschützt ist. Das betrifft namentlich Schilf- und
Binsenbestände, Einzelbäume und Sträucher. Handelt es sich aber um Wald im Sinne

von Art. 1 FPolV, so kommt bei dessen Schutz primär die Forstgesetzgebung zur Anwen-
dung. Soll an einem Fischgewässer eine Uferbestockung gerodet werden, die als Wald zu
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qualifizieren ist, so ist neben der Bewilligung nach Art. 24 FG eine solche nach Art. 25

und 26 FPolV erforderlich.
Im zu beurteilenden Fall wurde eine geschlossene Eschenbestockung von 500 nF

Fläche und einer Breite von 12 bis 15 m gerodet. Sowohl die Vorinstanz wie auch das EDI
betrachten diese Bestückung nach der Definition von Art. 1 FPolV als Wald; Ufergehölze
werden in Art. 1 Abs. 2 FPolV als Schutzobjekt ausdrücklich aufgeführt. Dieser Rechts-
auffassung ist zuzustimmen (vgl. BGE 107 Ib 50 ff. FM «TVürensMr/» Sc/zwezz. Z. Forst-

we.se« 7952 7557. Der Beschwerdeführer bestreitet denn auch die Waldeigenschaft der
eigenmächtig gerodeten Bestockung an sich nicht mehr; die gerodete Fläche blieb un-
geachtet der rechtswidrigen Rodung Waldareal (BGE 110 Ib 148 E. 4, TM «Säger»
Sc/nmz. Z. Forstwesen 7957 755, 104 lb 232 ff. TM «Morcote» Sc/zwe/z. Z. Forstwesen

7950 7547. Der Einwand des Beschwerdeführers, mangels eines eigentlichen Baches

könne auch von einer Uferbestockung nicht die Rede sein, geht nach dem oben Gesagten
fehl. Die Bestockung wäre zudem nach der Legaldefinition in Art. 1 Abs. 1 FPolV auch
dann als Wald zu behandeln, wenn sie nicht als eigentliche Uferbestockung im Sinne von
Art. 1 Abs. 2 FPolV zu qualifizieren wäre. Der Beschwerdeführer hat sich denn auch
bereit erklärt, die gerodete Fläche nach dem Entscheid über die Bacheindolung wieder
aufzuforsten.

5.

Die Vorinstanz hat zu Recht geprüft, ob das eigenmächtige Vorgehen auf-

grund der materiellen Rechtslage nachträglich bewilligt werden könnte.
Die Vorinstanz hat diese Frage nach Vornahme einer eingehenden Interessen-

abwägung verneint. Entgegen der Rüge des Beschwerdeführers hält diese Interessen-
abwägung, die mit Sorgfalt vorgenommen wurde und auch die Zustimmung der Fach-

behörde des Bundes gefunden hat, der Überprüfung stand. Die öffentlichen Interessen
an einer offenen Bachführung überwiegen die privaten Interessen des Beschwerdeführers
an der Eindolung. Die Interessenabwägung hätte freilich nicht nur gestützt auf Art. 25

FG, sondern auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 26 FPolV vorgenommen werden
sollen. Die Sistierung des forstrechtlichen Verfahrens bis zum Ausgang des Fischerei-

rechtlichen Verfahrens war fehl am Platz und verstiess gegen den allgemeinen Rechts-

grundsatz, wonach Interessenabwägungen umfassend und durch die nämliche Behörde
vorzunehmen sind (BGE 104 Ia 181 ff.; Urteil vom 31. August 1984 i. S. der Gemeinden
Wildhaus und Grabs, E. 2 am Ende). Am Ergebnis ändert dies freilich nichts, da der
Regierungsrat die Schutzfunktion der Uferbestockung und deren landschaftsgestal-
terische Bedeutung bereits berücksichtigt hat. Der Einbezug einer umfassenden forst-
rechtlichen Würdigung, der im bundesgerichtlichen Verfahren nachgeholt worden ist,
kann das Ergebnis der vorgenommenen Interessenabwägung nur verstärken (BGE 108

Ib 178 TM «TM/m/zot» Se/zwe/z. Z. Forstwesen 7954 5577.

Kommentar zum Entscheid «Heiligenschwil»;

Der Fntsc/ze/z/ FFez'//gensc/zw// ent/za/t /« Drgänzang zam TM Z/tenr/ze/n (vg/. vorange/zenMr
FM7 FF/nwe/se aöer Ms gegenseztzge Per/zàFtnzs Forsf/zo/zzezgesetz/TVatar- anz/ FTe/'marsctotz-

gesetz Fezüg/z'c/z Sc/zatz <7er tT/ervegetat/o«. Danac/z so// Ms VFFG z'nsèesonMre /'«mer z/an« au/
z/z'e t/fefegetoft'on a/tgewe/iMt werMn, wenn Ms Forst/zo/zzezgesetz n/c/zt /'n Frage ste/zt. 7«
Fzsc/zere/gesetz, /femJüngsten /7/eser z/rez Gesetze, w/r<7 /Ter Granz/satz Ms Sc/zatzes Mr t/fervege-
tot/o« w/eMr/zo/t anz/ aac/z aas Mr S/c/zt z/zeses S/zez/a/gesetzes /zostaZ/erZ.
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fere Frage /sr som// immer zzze/-s/ 7/e/'e/??ge, oA 7ze Aes/ocA/e F/äcAe lFa/7 /m ferre rfer

Fora/gese/zgeAtzzzg zs/ oz/e/- rr/c/rr. (Fez?/?Ja, w/e r'rrr vo/7?ege/?7e/z Fa// (72 A/.S 75 m Are/re FacAz/Je/--

Aes/ocAzzzzg m/r erne/- F/äcAe voz? 500 mTi ge/Zez? /z/rmä/- 7/e Pb/scA/v/rez? 7e/- Foz-sZ/zo/izezgeserz-

geAM/?g?//?77/eFo<7w/?g.svo/aMSse?zi//?ge/?gemäs.sfe.2i5FPo/F(F. 77
TVacA er'/re/w a//geme/z?ez? FecA/sg/wzTsaZz fez/ zz7/?re/-esse/zaAwägM/?ge/? wr?r/össe/r7 ««7

z/rz/rA z//e zzäm/zcAe FeAAVz/e vo/zw/zeAme/?// (F. 57 F/cAZzgez-we/se AaZZez? som/r z//e Fevw'//?gM/?gs-

ver/aAre/? zzac/z FiscAerageseZz zzzzz/ Fo/-sZpo//ze?ge.se/z geme/nsam z/zr/rAge/z/Art wez-z/ezz müsse/?.

7)/e /ez/ez/z/Az-ezzz/e Am/ssZe//e Aar m so/cAez? Fä//e/z ve/-A//?z///cAe Fe/v'cAze we/zez-ez- Aerz-oJTe/ze/-

ÀmZe/- (/VaZMracAz/Zz, F/scAez-ez, Jagz/, £/mwe/rscA«rzJ ?'/? r'A/-e 7/?Ze/-esse/zaAwägM/?g e/z?/7zessez? zrz

/assez?. Ëamz'r z-esa/rzez-r zam/nz/esZ /m TL/e/nezz e?'z?e ^4rr Umwe/Aez-Zz-äg/zcAAe/Zs/zz-ü/z/zzg. (Kg/,
z/azzz arzcA A/zz/ezz, Fa// « Ka/Ae//azz7

Ko/z //îrez-esse /s/ zrzm FAezzra ZJ/è/-.scAz/Zz scA//ess//cA z?ocA 7/eJü/zgsZe Fev/fe/z 7es TVaZw/"-

azzz/ //e/maZscAzzZzgese/zes vozz? 79. Jazz/ 7957, z'z? TOa/Z se/r 7. FeAn/ar 7955. M/Z/f/Z. 27 warz/e

rzz?rez- az?7e/-em/ofeez?7e Fazz/cZ/ozzs/zoz-m azz/ge/zomme/z;

M/r Ge/a/zg/z/s A/s zrz e/zzem Ja/?/- oz/e/- m/r Fasse A/s zrz 700 000 Fra/zAe/z wz/ Aes/za//,

wer
a.

A. t/fez-vege/a/zozz z'zz? fez?e voz? A/-Z. 27 z-oz/ez, üAe/-scAürrer oz/ez- aa/ azzz/ez-e (Té/se zrzm
AAsZez-Ae/z A/v/zg/.

^ 7/azzz/e/Z z/e/- Fä/e/'/aAz/äss/g, so zsr z/z'e fea/e, 7/a/r oz/e/- Fasse Ars zrz 70 000 F/-a/?Ae/z. zz •

Waldfeststellung, Christbaumkultur (Art. 1 Abs. 1 und 3 FPolV)
Fall «Oberägeri» — Kanton Zug

Bundesgerichtsentscheid 111 Ib 300, vom 20. November 1985

Aus dem Tatbestand:

B., dem bereits ein Grundstück am Dorfrand von O. gehörte, kaufte 1969 von der
Korporation O. einen Teil des östlich bergaufwärts angrenzenden Landes hinzu und liess

beide Flächen zur Parzelle Nr. 186 vereinigen. Er beabsichtigte, auf diesem Grundstück
ein Wohnhaus mit Magazin und Werkplatz zu erstellen. Obwohl ein entsprechendes Bau-

ermittlungsgesuch abgewiesen wurde, weil das Projekt Waldareal in Anspruch nehme,
begann er im Frühjahr 1980 den Baumbestand abzuholzen. Nachdem das Kantonsforst-
amt ihm die Weiterführung der Rodung verboten hatte, ersuchte er die Regierung des

Kantons Zug um eine Rodungsbewilligung für den rund 920 nP umfassenden Wald auf
der Parzelle Nr. 186. Der Regierungsrat entschied nach Durchführung von Beweismass-
nahmen am 19. April 1983 und stellte fest, die bestockte Fläche auf der Parzelle Nr. 186

habe als Wald im Sinne der Forstgesetzgebung zu gelten. Er lehnte deshalb das Rodungs-
gesuch ab und verpflichtete B., die widerrechtlich abgeholzte Fläche wieder aufzuforsten.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug hiess eine Beschwerde von B. insofern gut,
als es feststellte, die Bestückung auf der Parzelle Nr. 186 stelle keinen Wald im Sinne der

Forstgesetzgebung dar.

Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts führen N. als Nachbar von B. und das EDI
Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Beide machen übereinstimmend
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geltend, die Bestückung auf der Parzelle Nr. 186 habe als Waldareal im Sinne von Art. 1

FPolV zu gelten.
Das Bundesgericht hat die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gutgeheissen und den Be-

schluss des Regierungsrates vom 19. April 1983 wieder in Kraft gesetzt.

Aus den Urteilserwägungen :

2.

Bei der fraglichen Bestückung handelt es sich um eine zusammenhängende Bestok-
kung, die vor allem aus Fichten, Eschen, Ahorn, Kirschbaum und diversen Sträuchern
sowie einer entsprechenden Bodenvegetation besteht. Entgegen der Meinung des Be-

schwerdegegners und des Verwaltungsgerichts sind aber auch die Voraussetzungen von
Art. 1 FPolV erfüllt. Die Flächenausdehnung der Bestückung mit über 900 nF überschrei-
tet klarerweise die Bandbreite der in den Kantonen geltenden Mindestmasse. Die Bestok-

kung steht zudem im Wuchszusammenhang mit dem ausgedehnten Wald nordöstlich in
Richtung «Brandeuli». Die Fichten stammen grösstenteils aus einer Anpflanzung von
etwa 1965, sind also rund 20 Jahre alt. Die übrigen Bäume und Wurzelstöcke sind älter.
Der Umstand, dass vom Beschwerdegegner ein Teil der Bestückung ohne Bewilligung
entfernt worden ist, ändert an der Waldeigenschaft der betreffenden Fläche nichts (BGE
HO Ib 147 E. 4 Fa// «Söger» Sc/zwe/z. Z. Forstwesen 7957 755, 104 Ib 235 E. 2a mit Hin-
weisen Fa// «Morcote» Sc/zwezz. Z. Forstwesen 7950 5649; diese gehört nach wie vor zum
Waldareal gemäss eidgenössischem Forstrecht.

3. Für seine Auffassung, es liege kein Wald im Rechtssinne vor, führt das Verwal-
tungsgericht an, die von der Korporation O. 1965 vorgenommene Fichtenanpflanzung
habe der Christbaumgewinnung dienen sollen und gelte daher gemäss Art. 1 Abs. 3

FPolV nicht als Wald.
64ws/«/z/wz,ge/z z/arw/zer, <7ass <7z'e azzgeè/z'c/ze C/znsZèawzz/cw/tez' semerze/7 zz/c/zZ ou/ q/fezzezzz

Fanc7, so/zate/zz z/z èere/Zs èeste/zenrfenz Lazzèwa/z/ ange/egz wz/r<7e.9

Aber selbst wenn das Vorbestehen eines Laubwaldes zu verneinen und die Fichten-
anpflanzung 1965 als Christbaumkultur gemäss Art. 1 Abs. 3 FPolV zu qualifizieren gewe-
sen wäre, so wäre die Argumentation des Verwaltungsgerichts nicht haltbar. Denn seither
hätte die Anpflanzung ihren vom Forstrecht privilegierten Ausnahmestatus als Christ-
baumkultur verloren. Es ist offensichtlich, dass Christbaumkulturen, deren Anpflanzung
sich von einer Aufforstung kaum unterscheidet, nicht auf unbeschränkte Zeit als solche

gelten können. Werden die Bäumchen nicht im frühen Wuchsstadium nach etwa sechs

Jahren geschlagen und ausgewechselt, sondern stehengelassen, so werden sie zu
Waldbäumen. Auf die subjektive Zweckbestimmung der Anpflanzung kommt es nicht
an. Massgebend sind vielmehr das Alter und der Wachstumsstand (BGE 107 Ia 357 E. 2d

Fa// «Äwsnac/zr.» Sc/zwezz. Z. Forstwesen 7955 2579. Als der Beschwerdegegner im Jahre
1980 mit den unerlaubten Rodungen begann und das kantonale Forstamt einschritt,
hatten die Fichten bereits einen Wachstumsstand erreicht, der ihre Anerkennung als

Christbaumkultur ausschloss. Wäre im Gegensatz zu den Ausführungen des Experten
die Fichtenanpflanzung als ehemalige Christbaumkultur zu betrachten, so hätte es der Be-

schwerdegegner, der das Grundstück im Jahre 1969 erwarb, in der Hand gehabt, diesen
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Sachverhalt nach dem Eigentumsübergang durch die Forstbehörden verbindlich fest-
stellen zu lassen und bei Erfolg das Grundstück entsprechend zu nutzen. Auf diesem
Wege hätte verhindert werden können, dass aus einer angeblichen Christbaumkultur
durch Nichtnutzung im Laufe der Jahre Wald geworden wäre. Weder die Korporation
noch der Beschwerdegegner haben indessen die Fichtenpflanzungen als Christbaum-
kultur genutzt.

4.

Der Umstand, dass die Korporation 0. das Hanggrundstück im Jahre 1969 an B. als

Bauland verkaufte, ist für die Waldfeststellung ohne Bedeutung; gehörte es damals zum
Waldareal, so blieb es solches ungeachtet des privatrechtlichen Kaufvertrages (BGE 104

1b 236 E. 2b Fa// «A/orcote.»9. Die Meinung der Verkäuferin hinsichtlich der Waldeigen-
schaft war klarerweise unerheblich. Auch die Stellungnahmen der Gemeindebehörden
konnten in dieser Frage zum vornherein nicht massgebend sein. Selbst eine rechtskräftige
Einzonung in eine Bauzone hätte an der Waldeigenschaft der Parzelle nichts geändert
(BGE 108 Ib 383 E. 2 mit Hinweisen Fa// «Fosew/tz.» FcAwe/z. Z. Forstwesen 7954 579.

Zur rechtlichen Qualifikation der Bestückung auf der Parzelle Nr. 186 waren allein die
Forstbehörden, nämlich das Kantonsforstamt und der Regierungsrat, zuständig.

Kommentar zum Entscheid «Oberägeri»:

7m Fa// Oberägeri Aaffe äas Ämäesgeric/zt ««ter anäerem Ge/egenAe/t, zur Frage Fte//ung

zu nehmen, wann e/ne eAema/zge CAr/stbaumkw/Zur zw fKa/ä /m F/nne äer Forstgesetzgebwng
w/rä. Fs A/e/tTest, äass e/ne Aewfe 2(//äAnge F/eAten/cuter wegen /Ares JFacAstwmsstanäes n/cAt

n/eAr a/s CAr/stbaw/nku/ft/r gemäss Zrt. 7 Zbs. 5 FPo/K beze/'cAner weräen kann, sonäern a/s

Ha/ä zu çwa/Z/iz/eren /st. 75er Übergang zu JLa/ä triff aber schon v/e//ruber e/n: « JFeräen ä/e

FäumcAen n/cAt /m /rwAen IKwcAsstaä/wm nacA etwa secAs JaAren gescA/agen unä ausgewecA-
se/t, sonäern steAenge/nssen, so weräen s/'e zw Ha/äbä«men» CF. 79. F/'e Grenze ä«//Ze s/nn-
vo//erwe/se awcAJur so/cAe Fä//e be/' e/'nem Z/ter von 70 b/s 75 JaAren /legen (vg/. Tfommentar

zwm Fa// «G/sw/7», FcAwe/z. Z. Forsrwesen 7957 5959.

Rodung für Autoeinstellplatze (Art. 26 FPolV)
Fall «Valbella» — Kanton Graubünden

Bundesgerichtsentscheid vom 12. März 1986, veröffentlicht
in der Praxis des Bundesgerichts 1986 844

Aus dem Tatbestand:

F. /s/ F/gentwmer e/'nes a/n Fanäe äer 7)or/kernzone ge/egenen Grwnästwckes am For/aus-

gang von Pa/be//a. Fas m/7 e/'nem A/eA/Jàm/7/enAaws überbaw/e Grwnäs/wck entAä/t «n/er anäe-

rem /'m ZTntergescAoss e/nen Ge/ränkeAanäe/. F/'e Zu/nArtsram/ze zum Lager äes Getränke-

Aanäe/s grenzt gemäss Zonen/Jan äer Geme/näe vom 25. TVovember 7952 an ä/'e ForsZw/rt-

scAa/tszone. F. beabs/'cAt/gt, /m Fere/'cA äer ZwJaArtsram/Je au/ Forstw/rtscAa/tsgeb/et e/rie
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2?awre m/r rfre/ ^Mtoe/«sre///7/a7zen zu ersre/fe«. Z)/e Rorfu/2gsôew>//%a/2g <7az« wwde /Am vom
£D7 /m Wer/e«rwä,ga«,gsve//a/mert am 25. Zteemôer 2 955 /m t/m/ang vcw 720 m^ erte/ft.

Es ging davon aus, dass das Privatinteresse am Rodungsvorhaben durch die Schaf-

fung von Garagen im vorliegenden Sonderfall das allgemeine Interesse an der Walderhai-

tung Uberwiege, dass polizeiliche Gründe dem Werk nicht entgegenstünden, die relative
Standortgebundenheit mangels zumutbarer Ersatz- oder Ausweichlösungen gegeben sei

und dem Natur- und Heimatschutz gebührend Beachtung geschenkt werde.
Nach Erhalt der Rodungsbewilligung reichte B. am 20. Juli 1984 ein Baugesuch ein.

Das Departement des Innern und der Volkswirtschaft des Kantons Graubünden lehnte
die Erteilung einer Ausnahmebewilligung im Sinne von RPG 24 Ia zufolge mangelnder
Standortgebundenheit ab. Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden entschied
im gleichen Sinn.

Das Bundesgericht hat die Verweigerung der Baubewilligung bestätigt.

Aus den Urteilserwägungen:

2. Der Bf macht mit seiner Beschwerde geltend, das eidgenössische Raumplanungs-
recht sei im vorliegenden Fall nicht anwendbar; massgeblich sei vielmehr ausschliesslich
das Forstrecht als Spezialgesetzgebung. Nachdem die zuständigen Behörden die

Rodungsbewilligung erteilt und damit insbesondere die Standortgebundenheit im Sinne

von FPolV 26 III im Hinblick auf die Erstellung der streitigen Garagen bejaht hätten, be-

dürfe es des Verfahrens und der Ausnahmebewilligung nach RPG 24 nicht mehr. Dies
ergebe sich sowohl aus RPG 18 III als auch aus den Gesetzesmaterialien zum RPG.

Nach RPG 18 III ist das Waldareal durch die Forstgesetzgebung umschrieben und ge-
schützt. Mit diesem Verweis verzichtet das RPG auf einen eigenen Waldbegriff und Uber-

lässt den Schutz der Spezialgesetzgebung (vgl. Botschaft des BR zum eidgenössischen
Raumplanungsrecht, BB11978 1 1026). Wie sich aus der systematischen Stellung und dem
Marginale von RPG 18 ergibt, legt diese Bestimmung die anwendbare Nutzungsordnung
fest. Die Forstpolizeigesetzgebung umschreibt im einzelnen die Nutzungsart sowie die

Voraussetzung für eine Rodung. Im Rodungsverfahren im speziellen sind die allgemeinen
Interessen an der Walderhaltung und die entgegenstehenden Interessen an einer Rodung
umfassend gegeneinander abzuwägen (FPolV 26). Da das RPG eine umfassende Nut-
zungsordnung beansprucht, ist in einem Verfahren, in welchem über die Bewilligung
einer Baute im Waldareal zu befinden ist, auch über die raumrelevanten Auswirkungen
des Projektes zu entscheiden. Richtigerweise sollte diese Prüfung bei der Beurteilung der
Standortgebundenheit nach FPolV 26 III unter Mitwirkung der Raumplanungsbehörden

vorgenommen werden; andernfalls kann nicht von einer umfassenden Interessen-

abwägung gesprochen werden. Der Aspekt der raumrelevanten Auswirkungen ist indes-

sen im vorliegenden Fall mit dem Vorbehalt betreffend allfälliger Bewilligungen aus-
drücklich offengelassen worden, wie sich sowohl aus den Erwägungen als auch aus dem

Dispositiv des Entscheides des EDI vom 23. Dezember 1983 ergibt. Bereits aus diesem
Grunde ist es entgegen der Auffassung des Bf keineswegs unsinnig, vielmehr unerläss-

lieh, nach der Durchführung des Rodungsverfahrens auch noch im Verfahren nach RPG
24 Uber die raumrelevanten Auswirkungen des umstrittenen Projektes und damit Uber

dessen Standortgebundenheit zu befinden.
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Eine Ausnahmebewilligung nach RPG 24 ist immer dann erforderlich, wenn die pro-
jektierte Baute nicht der entsprechenden Zone entspricht. Entgegen der Auffassung des

Bf kann den Materialien keineswegs entnommen werden, dass Bauprojekte auf Waldbo-
den, der zur Rodung freigegeben worden ist, dem Verfahren nach RPG 24 nicht unter-
stellt seien (vgl. Botschaft, S. 1028; Aemisegger/Wetzel, Wald und Raumplanung, Schrif-
tenfolge VLP Nr. 38, 1985,S. 120).

Die Bestimmung von RPG 24 hat vielmehr umfassende Bedeutung. Im vorliegenden
Fall ist es unbestritten, dass die projektierten Garagen der geltenden Zone nicht entspre-
chen....

Demnach bedarf er im vorliegenden Fall einer Ausnahmebewilligung nach RPG 24.

Diese Auffassung steht mit der bisherigen Rechtsprechung des Bg im Einklang. In mehre-
ren Entscheiden erklärte das Bg ausdrücklich oder ging davon aus, dass neben der
Rodungsbewilligung auch eine Ausnahmebewilligung nach RPG 24 erforderlich sei (ZB1

83/1982, S.74 ff. und S. 554 ff.; nicht publizierte Urteile Ortsbürgergemeinde Rupperswil
vom 23. Mai 1985 und Würgler vom 17. April 1985; vgl. zur Situation vor Inkrafttreten
des RPG die nicht publizierten Urteile Würgler vom 2. August 1974 und Schweiz. Bund für
Naturschutz vom 1. Dezember 1976). Dieselbe Meinung wird denn auch in der Doktrin
vertreten (Aemisegger/Wetzel, a.a.O., S. 82 ff., insbesondere S. 84f. sowie S. 117ff.).

Bei dieser Sachlage hat das Verwaltungsgericht kein Bundesrecht verletzt, indem es

RPG 24 auf das streitige Projekt anwandte und das Baugesuch nach den entsprechenden
Kriterien prüfte....

Kommentar zum En tscheid «Valbella»:

Der Fa// « Ka/Ae//az> Ae/assr s/cA ez'zzzzza/ zzze/zr m/7 z/ezz z'zz z/er Prax/s o/Z uzzAe/razzzzzezz uzzz/ z'zz

z/er ge/Zezzz/ezz Gese/zgeAuzzg zzur uzz,gezzZArezzz/ gerege/Zezz PezzeAuzzgezz zwzscAezz Fbrs/w/rrsc/zz7/r

uzzz/Fauzzz/z/azzz/zzg (vg/. z/azu aucA Fa// zzPosewz'Zzzz SWzwezz. Z. ForsZwes. 7954 577/. Pe/'Pau-
vorAaAezz, Aez we/cAezz ez'zze zzzz'Z öäuzzzezz oz/er SzräucAerzz AesZoc/cZe F/äcAe AeZro/fezz werz/ezz so//,

s/zzz//o/gezzz/e Grwzzz/säfze zw AeacAzezz;

7. lFa/z//èsZs/e//uzz,g vorzzeAzzzezz; rlucA Aez' For/zegezz ez'zzer zzezzezz VuZzzzzzgs/z/azzuzz,g Arazzzz zzzzzer-

Aa/A z/er a/s 7/azzzozze Aezez'cAzzeZezz F/äcAezz Ifa/z/ vorAozzzzzzezz.

(72/eseyizr z/ezz Za/ezz verszazzz/fcAerwe/se o/z wzzAegrez/Aaz-e 7aZsacAe /ässz s/cA ersz zzzz'Z z/ezzz

Ao/TezzZ/zcA z'zzz zzezzezz lEa/z/geseZz ez'zzzu/uArezzz/ezz IFa/z/AraZaszer äzzz/erzz. /
2. TsZ Wa/z/ AeZro/fezz, so zsz ez'zze Fewz'/Aguzzg zzar Z/Aez' e/zz Foz/uzzgsvez/aAz-ezz erAä/z/z'cA (vg/.

az/cA Fa// zzATzszzacAt», FcAwezz. Z. ForsZwes. 7952 297/. 7?ez TlauZezz uzzz/^zz/agezz ausser-
Aa/A z/er Pauzozze zsZ zuz/ezzz ez'zze rauzzz/z/azzerzsc/ze zluszzaAzzzeAewz'//zguzz,g gezzzäss ^rZ. 24
z/es Fauzzz/z/azzuzzgsgeseZzes zzo'Zzg.

2. rlrZ. 26 FPo/K scArez'AZ z/z'e PorzzaAzzze ez'zzer /zzteressezzaAwä^uzzg /Wa/z/ezAa/Zuzzg cozzZra

Foz/uzzg Azw. zzeue TVu/zuzzgswezse/ vor. Fz'zzeso/cAe/zzzeressezzaAwä^uzzgzzzuss^ezwässFuzz-

z/esgerz'cAZ uzzz/assezzz/ sez'zz (v^/. azzcA vorazzgegazzgezzezz FzzZscAez'z/ zzT/ez'/zgezzscAwz'/»/ uzzz/

zzzüss/e sozzz/Z aucA z/z'e rauzzzp/azzezzscAezz As/ze/cZe ezzzAa/Zezz. Fur z/zese scArez'AZy'ez/ocA ArZ.

24 ZAs. 7 FPG e/zz ez£ezzes ^uszzaAzzzeAevw'%uzz,gsvez/aArezz voz: Rzzs zzuzz? Zur iö'sz/zzg

z/zeses Fozz/AFzes gz'AZ es z'zz z/er Praxis zwei z\4o///cA/cez'Zezz;

a/ R7e z'zzz TfozzzzzzezzZaz- zuzzz Fa// zzi/ez'/zgezzscAwz'/zz vorgescA/agezz, zzzz'Z z/er ForszAe/zörz/e a/s

/ez/er/uArezzz/erZzzzZssZe//e uzzz/ez'zzezzz GesazzzZezzZscAez'z/.
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W HA/assen vozz 7e;7en/.scAez£fe« AurcA A/'e AeZzoT/ènen Amtss/e/fe« zmzez azzse/rzzcA/z'cAem

FozAeAa/Z zfez nocA/eA/e«Ae« 7ez7e«ZscAe;ye.

D/ezwe//eMög/zcAA:e//.scAez>7Zöz«prö/i://.scAefl Gz-lmden 6fife wc/iieto a//e«/à/&zws/â«-
cAgezz HmZez smtf zwm 7e/7 m zmZezscA/erf/zcAezz De/zazZemeraZen/D/zeAz/ozzezz zmZergeAzacAZ,

grosse Perwa/Zzmgezz «swj m <Zezz AonZonen vorzwAerrscAen. DaAe/ Aes/eAzy'ec/ocA rf/e Ge/aAz,

rfass l'on </er kerwo/Zzmg m'cAZ a/fe vo« der GeseZzgeAzmg Aer zzo/wezzcAgen 7e/7e«ZscAe/de verfang
werde«.

Fz/r de« Dzzrger /s/ d/e zwe/Ze MezAode do«« zz«Ae/r/edzge«d, wenn e/n erszer 7e//e«ZscAe/d

yi/z /An /zos/Z/v zzms/M/, der zwez/e 7e//e«ZscAezd aAer «egzzZ/v /aazez und a//en/a//s ersz nacA /d«ge-

rer Ze/Z e/«Zr;j//Z. D/e Fbzs/AeAo'rde« so//Ze« desAa/A Ae/ <7e/' 7?eAa«d/zz«g e/nes RodzmgsgeszzcAes

de« Azzsgang der we/Zere« «o/we«dzgen 7?ew//Agn«gsver/dAze« vozenZscAe/c/iwe/se zzA/c/dren zznd

a//en/a//s e/ne GesamZ/öszmg Aew/rAe«. Dem Ges«cAsZe//er isZ soda«« mög/zcAsZ/rz/A m/Zzw/e/fe«,

we/cAe wez/ere« j5ew///;gw«ge« er noeA Ae«ö'ZzgZ. D/ese ArZ KorgeAe« w/rd aacA dwrcA d/e Aawm-
/z/a«M«gsverozd«w/zg vom 26. März 79F6 vorgescAr/eAe«. /VacA ZzZ. 2 so//e« d/e SeAörde«/es/-
s/e//e«, w/e s/cA z'Aze zawmw/rAsamezz 7a//gAez7e« Dam De/s/z/e/ RodzmgsAew/7/zgzmge« erZe//e«7

az/sw/zAe«, anzZ e/nanz/ez darwAer recA/ze/Zzg zmZerr/cA/e« 64As. 77. «S7e sz/mmen zazzmw/rAsame

7a/zgAe/Ze« aa/e/nanz/ez aA, wenn d/ese e/nanz/ez az/sscA/zesse«, AeAmder«, Aedmge« oder ergä«-
ze«» 64 As. 27.

6Fg/. zaz ganzen TVoA/emaZ/A omcA Daz/o//"MaZZez, Fors/wese« anzZDaamp/anang, Ao«Amz-

zenzoz7ez7^oozz7z'naZ/on? /«.-ScAwezz. ZenZza/A/aZZ7957, 5. 97 — 7067.

Verlängerung einer Rodungsbewilligung
Fall «Parsenn-Bahnen» — Kanton Graubünden

Bundesgerichtsentscheid 112 Ib 133, vom 25. Juli 1986

Aus den Urteilserwägungen :

1. Die Beschwerde richtet sich nicht gegen eine erstmals erteilte Rodungsbewilligung,
sondern gegen die dritte Verlängerung der in der Rodungsbewilligung vom 21. Dezember
1976 ausgesprochenen Befristung. Das Bundesgericht schreibt nicht vor, dass Fristver-
längerungsgesuche stets zu einer neuerlichen Durchführung des ganzen Bewilligungsver-
fahrens zu führen hätten. Auch eine Höchstzahl der zulässigen Verlängerungen oder der
Gesamtdauer der Bewilligung ist nicht vorgeschrieben. Der Sinn der Befristung liegt frei-
lieh darin, dass am Ende der Frist der Fall neu überprüft wird. Auch eine mehrfache Er-
neuerung gibt dem Bewilligungsinhaber grundsätzlich keinen Anspruch auf unveränderte
Fortsetzung des Bewilligungsverhältnisses bei Ablauf der Bewilligungsdauer (BGE 102 Ia
448 E. 7a). Je nach den Umständen hat er damit zu rechnen, dass die Bewilligung mög-
licherweise wegen neuer rechtlicher oder tatsächlicher Verhältnisse angepasst oder sogar
nicht mehr verlängert wird (vgl. dazu zum Beispiel ZB1 62/1961, S. 341 ff.; Beatrice

Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel/Frankfurt a. M. 1983, S.

191 ff.). Andererseits kann auch der Bewilligungsbehörde nach Ablauf der Frist nicht ein
von jeder Interessenabwägung freies Ermessen eingeräumt werden. Sie hat vielmehr zu
prüfen, ob auf Seiten des Bewilligungsinhabers ein Interesse oder Vertrauen besteht,
welches das öffentliche Interesse an einer Abänderung oder NichtVerlängerung der Bewil-
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ligung überwiegt (vgl. dazu BGE 102 Ia 438 ff.; ZB1 79/1978, S. 275 ff.; VPB 40/1976, Nr.
38, S. 48 ff.). Eine solche Abklärung braucht aber nicht notwendigerweise in einer vollen
Wiederholung des ursprünglichen Verfahrens und einer gesamthaften Neubeurteilung zu
bestehen. Es genügt, wenn geprüft wird, ob sich seit der Erstbewilligung bzw. seit der letz-
ten Verlängerung, bei der die betreffende Frage neu abgeklärt wurde, die Verhältnisse in
tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht derart verändert haben, dass eine Verweigerung
der Bewilligung oder Anpassung der Bewilligung bzw. Auflagen angezeigt wäre. Dabei
hat die Bewilligungsbehörde sorgfältig zu prüfen, ob diese Voraussetzungen vorliegen;
eine routinemässige Verlängerung ohne jeglichen Hinweis darauf, dass Überlegungen in
dieser Richtung erfolgten, genügt nicht und entspricht auch nicht dem Sinn und Zweck
einer Befristung von Verwaltungsakten.

Kommentar zum Entscheid «Parsenn-Bahnen»:

•Sei? </er Fin/agang von rlrt. 27Ais FPo/K 7977 sint/7?0(7nngsAewi//tgnn,gen zw Aoristen. 7«

(7er Praxis Aommen immer wiet/er Fai/e vor, Aei t/enen <7/e aa/ IKoWarea/ ge/z/ante Saate 0(7er

/4«/age nicAt innerAa/A (7erSewi®g«n,gs/risi erste® werc/en tonnte.
Für t/ie Per/angerang einer.Fo(7an,gsAeH'i/Agan,g,ge/ten, wie im Fa// «Parsenn-SaAnew; an/-

geze/gt, die a/igemeinen verwa/tangsrecAt/icAen Grandsatze äAer die Frneaerang Ae/risteter Se-

wi/Agwngen. Die Fer/ängerang einer PodangsAewi/Agang (7a// danacA nie® zam /o/'mei/en
FoaiinegescAà/t wer(7en. Fs ist jedesma/ zw pra/en, oA and wie sie/z a//en/a//s die PerAä/tnisse in
tatsäcA/icAer oder recAt/icAer 77/nsicAt verändert AaAen and we/cAe Fo/gerangen daraas zu zieAen

Sinti (^ewöAn/icAe Per/ängerangen, Ferwe/geran^ <7er Sewi/Agwn^, Per/ängerangderSewi/Agang
mit verän(7erien Sedingangen andj4a/7agen/

FniscAei(7e äAer <7ie Pfer/angerang von Sewi/Agangen sind nieAf nar (7em GesacAsie//er, son-
/Zern se/Astversianrf/icA a//en Fm/t/angern (7er ersten SewAAgang zazaste//en (a/so /'nsAesondere

aaeA (7en AescAwerrfeAerecAt/gten Organisationen gemäss tVatar- and 7/eimatscAatz^esetz, /4rt.

25AisrlAs. 4 FPo/P9.
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